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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. empfiehlt der Kommission, in alle bilateralen Handelsabkommen und strategischen 
Partnerschaften eine Klausel über die Umsetzung von Kernarbeitsnormen, darunter auch 
das Verbot der Kinderarbeit, aufzunehmen, wobei insbesondere auf die Einhaltung des 
Mindestalters für die Zulassung zur Beschäftigung zu verweisen ist;

2. unterstützt die Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und ihre 
Zusammenarbeit mit der Welthandelsorganisation, auch über einen regelmäßigen Dialog,
und regt die weitere Intensivierung dieses Austauschs an;

3. empfiehlt der Kommission, die Umsetzung der Kernarbeitsnormen zu einem festen 
Bestandteil bilateraler Beratungen auf allen Ebenen zu machen, und zwar sowohl mit 
Ländern, in denen Verstöße stattfinden, als auch mit Ländern, die durch Investitionen und 
Handel daran beteiligt sind;

4. begrüßt die Abmachung über die strategischen Partnerschaft für 
Entwicklungszusammenarbeit mit der ILO, in deren Rahmen die Abschaffung der 
Kinderarbeit, vor allem in den jüngsten Altersgruppen, als allerhöchste Priorität für 
gemeinsame Maßnahmen erachtet wird, und ersucht die Kommission, diese so bald wie 
möglich umzusetzen und dem Parlament regelmäßig darüber zu berichten;

5. empfiehlt, dass die Kommission vorschlägt, die Reichweite der OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen von Investitionen auf den Handel auszuweiten, das 
Durchführungsinstrumentarium zu verstärken und mit den Regierungen von 
Entwicklungsländern Vereinbarungen darüber zu treffen, wie Unternehmen zur effektiven 
Ausmerzung der Kinderarbeit beitragen können;

6. fordert die Kommission für den Fall der Nichteinhaltung der OECD-Leitlinien seitens der 
Regierungen von Entwicklungsländern auf, nicht nur Verstoßverfahren einzuleiten, 
sondern auch die betreffenden Unternehmen und internationalen Konzerne, die an der 
Produktion namhafter Marken im Rahmen von Kinderarbeit beteiligt sind, öffentlich beim 
Namen zu nennen;

7. bestärkt die Regierungen der Länder, in denen transnationale Unternehmen ihren Sitz 
haben, darin, die Umsetzung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen zu 
überwachen und regelmäßig Berichte über den Beitrag dieser Unternehmen zur 
tatsächlichen Abschaffung der Kinderarbeit und zur Umsetzung der Kernarbeitsnormen 
der ILO zu veröffentlichen;

8. fordert die transnationalen Unternehmen auf, bei ihrer Tätigkeit und in ihrer 
Angebotskette verantwortungsvolle Verfahren anzuwenden und zu fördern und die in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (Regierungen, Unternehmen, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen) entwickelte soziale Verantwortung der Unternehmen 
wahrzunehmen, wobei es sich der Probleme und Nachteile solcher freiwilligen Initiativen 
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durchaus bewusst ist; ersucht die Kommission, die Möglichkeit der Gewährung 
technischer Unterstützung an Unternehmen und lokale Behörden in Drittländern zu 
prüfen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dazu beizutragen, dass die UN-
Normen über die Verantwortung transnationaler Unternehmen und anderer Unternehmen 
im Hinblick auf die Menschenrechte zu einem effektiven globalen Instrument gegen 
Kinderarbeit und andere etwaige Verstöße von Unternehmen gegen die Menschenrechte 
werden; 

10. ersucht die Kommission nachdrücklich, die Einhaltung der Kernarbeitsnormen als 
Voraussetzung für ihre Einkaufs- und Vergabepolitik aufzunehmen; ersucht die 
Kommission ferner, zu diesem Zweck ein Konzept zu entwickeln, das es auch den kleinen 
Erzeugern in den Entwicklungsländern ermöglicht, diese Normen zu erfüllen;

11. unterstützt die Entwicklung von Initiativen des Privatsektors zur Ausmerzung der 
Kinderarbeit einschließlich der Ausarbeitung von Verhaltenskodizes und spricht sich für 
mehr Zusammenarbeit, Transparenz und Kohärenz zwischen den Initiativen aus, die auf 
den ILO-Kernarbeitsnormen basieren und von unabhängigen Gremien überwacht werden 
sollten;

12. unterstützt die von UNICEF geforderten sechs Maßnahmen im Hinblick auf die 
Abschaffung der Kinderarbeit:
• unverzügliche Abschaffung der Beschäftigung von Kindern mit gefährlichen Arbeiten,
• kostenfreie und obligatorische Ausbildung bis zum Alter von 16 Jahren,
• Ausweitung des gesetzlichen Schutzes für Kinder,
• Geburtenregistrierung für alle Kinder, damit ihr Alter ohne jegliche 

Betrugsmöglichkeit festgestellt werden kann,
• angemessene Erfassung und Kontrolle von Daten, damit das Ausmaß der Kinderarbeit 

genau ermittelt werden kann,
• Ausarbeitung von Verhaltenskodizes;

13. begrüßt die Bestimmung innerhalb der neuen Regelung APS+, wonach 
Entwicklungsländern, die soziale/ILO-Normen annehmen und anwenden, zusätzliche 
Präferenzen eingeräumt werden, und ersucht die Kommission, deren tatsächliche 
Umsetzung sorgfältig zu überwachen und dem Parlament jährlich darüber zu berichten;

14. empfiehlt, dass die Kommission die Schaffung angemessener rechtlicher Schutzklauseln 
und Mechanismen auf EU-Ebene prüft, die die Ermittlung und Strafverfolgung der 
Importeure mit Sitz in der EU vorsehen, die Erzeugnisse in die EU einführen, bei denen 
eine Verletzung der Kernübereinkommen der ILO, worunter auch der Rückgriff auf 
Kinderarbeit an irgendeiner Stelle der Angebotskette fällt, nicht ausgeschlossen werden 
kann; ersucht deshalb die Kommission, die Möglichkeit der Schaffung von Anreizen für 
EU-Importeure zu prüfen, die die Herstellung ihrer Produkte in allen Drittländern, die Teil 
der Produktionskette sind, regelmäßig und von unabhängigen Gremien überprüfen lassen;

15. erinnert daran, dass das Abkommen von Cotonou eine spezielle Bestimmung über Handel 
und Arbeitsnormen enthält, in der die Vertragsparteien ihr Eintreten für die 
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arbeitsrechtlichen Mindestnormen, insbesondere Verbot der extremsten Formen der 
Kinderarbeit, bestätigen; ersucht die Kommission, für die Anwendung von Artikel 50 des 
Abkommens von Cotonou Sorge zu tragen;

16. fordert die Förderung einer positiven Interaktion zwischen der Liberalisierung des 
internationalen Handels und der Anwendung von Kernarbeitsnormen; empfiehlt der 
Kommission, für die einzelnen mit der Einführung von 
Handelsliberalisierungsmaßnahmen verbundenen Komponenten und das potentielle 
Ergebnis von GATS über den gleichberechtigten Zugang zu Sozialdienstleistungen und 
Versorgungseinrichtungen eine Prüfung der kurz- und langfristigen Auswirkungen 
vorzunehmen;

17. empfiehlt der Kommission, eine Untersuchung durchzuführen, um die Unternehmen zu 
ermitteln, die ständig und systematisch an irgendeiner Stelle der Produktions- und 
Angebotskette auf Kinderarbeit zurückgreifen, und verlangt, dass die entsprechende Liste 
den EU-Importeuren zugänglich gemacht wird;

18. empfiehlt der Kommission, sorgfältig zu prüfen, ob eine EU-Regelung über die 
Kennzeichnung von in die EU eingeführten Gütern eingeführt werden sollte, damit 
festgestellt werden kann, ob die betreffenden Güter ohne Rückgriff auf Kinderarbeit an 
irgendeiner Stelle der Produktions- und Angebotskette hergestellt wurden, während 
gleichzeitig gewährleistet sein muss, dass bei dieser Regelung die Vorschriften der WTO 
über internationalen Handel eingehalten werden; verlangt, dass die Ergebnisse der 
betreffenden Untersuchung dem Ausschuss für internationalen Handel vorgelegt werden.



PE 353.517v02-00 6/6 AD\567477DE.doc

DE

VERFAHREN

Titel Ausbeutung von Kindern in Entwicklungsländern mit Schwerpunkt 
auf der Kinderarbeit

Verfahrensnummer 2005/2004(INI)
Federführender Ausschuss DEVE
Mitberatender Ausschuss

Datum der Bekanntgabe im Plenum
INTA
24.2.2005

Verstärkte Zusammenarbeit
Verfasser(in) der Stellungnahme

Datum der Benennung
Sajjad Karim
17.1.2005

Prüfung im Ausschuss 15.3.2005 18.4.2005
Datum der Annahme der Vorschläge 23.5.2005
Ergebnis der Schlussabstimmung Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

19
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Jacky Henin, 
Sajjad Karim, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Javier 
Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Johan Van 
Hecke, Zbigniew Zaleski

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Albert Deß, Elisa Ferreira, 
Maria Martens, Zuzana Roithová 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)


	567477DE.doc

